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Lesen Sie in dieser Ausgabe:

→  Recht aktuell 
–  Alte und neue Zäune – vielleicht gehört nachbars Grundstücks schon lange Ihnen

→  Steuern aktuell 
–  umsatzsteuerliche Änderungen schon ab Januar 2024
–  einführung des Mindeststeuergesetzes in Tschechien
–  Steuerreformgesetz: Freibetrag für Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren
–  neue Möglichkeit der Restrukturierung – präventive Sanierung und ihre steuerlichen 

Auswirkungen 
–  neue besteuerung von Glücksspielgewinnen
–  Steuerliche beurteilung von privatfahrten mit dienstlichen elektroautos oder plug-in-hybrids
–  Das Oberste Verwaltungsgericht entschied über die nichtabziehbarkeit von Lizenzgebühren 

ausschließlich nach formellen Aspekten. Die wirtschaftlichen umstände wurden nicht 
berücksichtigt

→  Wirtschaft aktuell 
–  Steht das ende der Tschechischen Rechnungslegungsstandards bevor? Wahrscheinlich ja! 
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→ Recht aktuell

Alte und neue Zäune – vielleicht gehört nachbars 
Grundstücks schon lange Ihnen 

von Martin Švéda
Rödl & partner prag

Was ist eine ersitzung? 

eine person, die begründet davon ausgehen kann, 
eigentümer zu sein, und die ein Grundstück länge-
re Zeit als ihr eigentum behandelt hat, obwohl sie 
kein eigentümer ist, kann das eigentum durch eine 
sog. ersitzung erwerben. Dies kann z.b. der Fall 
sein, wenn jemand einen Garten erbt, der keine 
geodätisch genau vermessene Grenze hat, sondern 
nur eine durch die Landschaft gebildete „Grenze“ 
oder z.b. einen alten Zaun.
 Durch ersitzung kann das eigentum 
an einer beweglichen oder unbeweglichen Sache 
erworben werden, aber auch ein Recht, das einer 
Dienstbarkeit entspricht, z.b. ein Wegerecht über 
ein fremdes Grundstück.
 Im Folgenden soll die ersitzung des ei-
gentums an unbeweglichen Sachen (Immobilien) 
näher betrachtet werden. Dieser Fall dürfte in der 
praxis am häufigsten vorkommen.

Ordentliche (eigentliche) ersitzung 

Die ordentliche (ei-
gentliche) ersitzung ei-
nes Grundstücks setzt 
voraus, dass der be-
sitzer das Grundstück 
zehn Jahre lang wie ein 

eigentümer besaß. Der besitz kann unterbrochen 
werden, wenn er länger als ein Jahr lang nicht aus-
geübt wird. ein früherer besitz eines Rechtsvorgän-
gers wird auf die Dauer des besitzes angerechnet. 
Der besitz muss redlich und echt sein.
 Redlich ist ein besitz, wenn der besitzer 
einen triftigen Grund zu der Annahme hat, dass 

ihm das von ihm ausgeübte Recht zusteht, dass er 
also glaubt, der eigentümer zu sein. Der besitz gilt 
als echt, wenn ein Rechtsgrund vorliegt, der an-
derenfalls zur begründung eines eigentumsrechts 
ausreichen würde. Gleichzeitig ist ausgeschlossen, 
dass der besitzer den besitz durch Diebstahl, Täu-
schung oder betrug erlangt hat.

Außerordentliche (uneigentliche) ersitzung 

es gibt auch Fälle, in denen kein erwerbstitel mehr 
vorhanden ist, z.b. wenn sich das Grundstück seit 
Jahrzehnten in Familienbesitz befindet. Oder aber 
es können Zweifel an der Gültigkeit früherer Ver-
träge aufkommen oder unstimmigkeiten bei der 
geodätischen Vermessung der Grundstücksgren-
zen auftreten. 
 Aus diesem Grund hat das bürgerliche 
Gesetzbuch die außerordentliche (uneigentliche) 
ersitzung wieder in das tschechische Recht einge-
führt. Dabei ist nicht erforderlich, dass der eigen-
tümer einen Rechtstitel besitzt. es genügt, dass 
er keine unlauteren Absichten hat. Das Gesetz 
kompensiert diese „Vereinfachung“ einer solchen 
ersitzung für Immobilien durch eine Verdoppelung 
der ersitzungsfrist auf zwanzig Jahre.

Wie ist vorzugehen?

Wenn eine ersitzung geltend gemacht werden soll 
und keine einigung zwischen den betroffenen ei-
gentümern erzielt werden kann, muss ein Gericht 
entscheiden. Der nachweis einer ersitzung kann 
schwierig sein, auch aufgrund der langen Zeit-
räume, um die es geht. es können gegebenenfalls 
zeitgenössische Fotos oder Dokumente vorgelegt 
werden – wie historische karten, pläne oder kor-
respondenz; es ist aber auch möglich, Zeugen zu 
benennen oder in Archiven des Grundbuches nach 

In der praxis kommt es immer wieder vor, dass eine Grundstücksgrenze nicht mit der im 
Grundbuch eingetragenen Grenze übereinstimmt. Solche Fälle werden häufig vor allem 
im Zusammenhang mit der Digitalisierung von katasterkarten entdeckt. ein typisches 
beispiel wäre eine Situation, in der vor Jahren ein Zaun falsch gesetzt wurde, wobei ein 
Grundstückseigentümer seit langem einen Teil eines nachbargrundstücks „besetzt“ 
hält und diesen ungestört nutzt. er weiß dabei nicht einmal, dass es sich dabei um 
fremdes eigentum handelt – und dass er möglicherweise bereits eigentümer dieses 
Grundstücks geworden ist.

eine ersitzungsfrist beträgt 
in der Regel zehn Jahre
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→ Steuern aktuell

umsatzsteuerliche Änderungen schon 
ab Januar 2024

von Michael pleva, Monika páblová
Rödl & partner prag

neue umsatzsteuersätze 

Durch das umsatzsteuer-Änderungsgesetz wer-
den vor allem der erste und der zweite ermäßigte 
Steuersatz abgeschafft. Anstelle der derzeitigen 
ermäßigten Steuersätze von 15 und 10 prozent wird 

nur noch ein einziger er-
mäßigter Steuersatz von 
12 prozent angewandt. 
Der Regelsteuersatz von 
21 % bleibt unverändert. 

Wegen dieser Änderung wurden auch die Anlagen 
zum uStG geändert, ausgewählte Gegenstände 
und sonstige Leistungen unterliegen nunmehr dem 
Regelsteuersatz. 
 So werden u.a. Friseurdienstleistungen, 
Fahrrad- und bekleidungsreparaturen, die Reini-
gung von haushaltsfenstern, Getränke und bier vom 
Fass (sowohl bei Verpflegungsdienstleistungen als 
auch im einzelverkauf), die beförderung von Flug-
gästen im Inland sowie Autorenhonorare ab dem 
neuen Jahr dem Regelsteuersatz unterliegen. Der 
Regelsteuersatz ist auch auf einige Gegenstände 
– brennholz, Schnittblumen oder die einfuhr von 
kunstwerken, Sammlerstücken und Antiquitäten 
– anzuwenden. Dem Regelsteuersatz wird neu auch 
die Abfallentsorgung unterworfen. Dagegen wurde 

die personenbeförderung (die kein Linienverkehr 
darstellt) mit Fahrzeugen und Schiffen (z. b. eine 
regelmäßige beförderung von Mitarbeitern an den 
unternehmensstandort) vom Regelsteuersatz zum 
ermäßigten Steuersatz umgegliedert.

beschränkt möglicher Abzug der Vorsteuer auf 
pkW

eine weitere wichtige Änderung ist die Festle-
gung der für den Vorsteuerabzug zulässigen An-
schaf fungskosten für pkw der kategorie M1. Der 
Vorsteuerabzug ist auf 420.000 CZk beschränkt, 
wobei in diesen betrag auch nachträgliche An-
schaffungskosten einzubeziehen sind. Die Ab-
zugsbeschränkung gilt jedoch nicht für unter-
nehmer, die pkw der 
kategorie M1 als Wa-
ren, d.h. zum Weiter-
verkauf, erwerben. 
Der o.g. Schwellen-
wert gilt auch für 
pkw, für die Finan-
zierungsleasingver-
träge abgeschlossen 
werden. Obwohl der Schwellenwert nicht pkw 
gilt, die durch Operating-Leasingverträge geleast 
werden, wird sich die Gesetzesänderung negativ 
auf Leasingunternehmen auswirken, die eigentü-
mer und Leasinggeber von Fahrzeugen gilt.

historischen Verwaltungsentscheidungen oder Do-
kumenten zu suchen. 
 Wenn Sie glauben, ein eigentumsrecht 
oder ein anderes Recht durch ersitzung erworben 
zu haben, scheuen Sie sich nicht, dieses Institut in 
Anspruch zu nehmen, wenn Sie über ausreichende 
beweise verfügen, um die Voraussetzungen zu er-
füllen.

kontakt für weitere Informationen

Am 8. november 2023 stimmte der Senat des parlaments der Tschechischen Republik 
dem Regierungsentwurf des Steuerreformgesetzes zu, das die Steuereinnahmen erhö-
hen soll. Das Reformgesetz bringt zahlreiche Änderungen mit sich, die bereits am 1. 
Januar 2024 in kraft treten sollten, unter anderem bei der umsatzsteuer. 

JuDr. Martin Švéda
advokát
(Rechtsanwalt CZ)
equity partner
T +420 236 163 740 
martin.sveda@roedl.com

beschränkt möglicher Abzug 
der Vorsteuer auf pkW

neue umsatzsteuersätze
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→ Steuern aktuell

einführung des Mindeststeuergesetzes in Tschechien

von Milan Mareš
Rödl & partner brünn

Da es sich um eine umsetzung der Richtlinie (eu) 
2022/2523 des Rates vom 14. Dezember 2022 zur 
Gewährleistung einer globalen Mindestbesteue-
rung von multinationalen unternehmensgruppen 
und großen inländischen konzernen in der union 
ins tschechische Steuerrecht handelt, ist zu erwar-
ten, dass das Gesetz bis zum 30. Dezember 2023 
verabschiedet und im Gesetzblatt verkündet wird. 
Das Mindeststeuergesetz sollte am 31. Dezember 
2023 in kraft treten.
 Warum? Der Veranlagungszeitraum, auf 
den das Mindeststeuergesetz anzuwenden ist, be-
ginnt frühestens am 31. Dezember 2023. Wenn der 
Veranlagungszeitraum am 1. Januar beginnt und 
am 31. Dezember endet, beginnt der erste Veran-
lagungszeitraum für die Anwendung des Mindest-
steuergesetzes am 1. Januar 2024.

Inwieweit sind Sie von der Mindeststeuer betroffen?

Wenn Ihre Gesellschaft zu einem global tätigen 
konzern oder einem großen inländischen konzern 

gehört, zielt die Mindestbesteuerungsrichtlinie 
bzw. das Mindeststeuergesetz an Ihre Gesellschaft. 
Der erste Anhaltspunkt dafür, ob Sie zu de einem 
konzern gehören, der die Mindeststeuer anzuwen-
den hat, ist die Verpflichtung des konzerns, beim 
Finanzamt laufend das Country-by-Country Repor-
ting einzureichen. Der Mindestjahresumsatz eines 
solchen konzerns beträgt 750 Millionen euro. 
 kann die Mindeststeuer auf Ihre Gesell-
schaft angewandt werden, wenn der körperschaft-
steuersatz 19 % bzw. ab dem 1. Januar 2024 21 % 
beträgt? Das das handelsrechtliche Jahresergeb-
nis nach eStG außerbilanziell zu berichtigen ist 
und darüber hinaus Freibeträge abgezogen werden 
können, lautet die Antwort: Ja. 
 Das Ziel von OeCD-Staaten und Mit-
gliedstaaten ist es, eine Mindeststeuer von 15 % 
für alle konzerne einzuführen.

Wie wird der primärergänzungssteuerbetrag 
oder der Sekundärergänzungssteuerbetrag bei 
internationalen konzernen berechnet?

Abweichend zur körperschaftsteuer wird vom Ge-
winn nach Steuern ausgegangen, und zwar vom 

Der Regierungsentwurf des Mindeststeuergesetzes für multinationale unternehmens-
gruppen und große inländische unternehmensgruppen (MinStG) wurde von der Abge-
ordnetenkammer am 27. Oktober 2023 beschlossen. Der Gesetzesentwurf wurde am 
6. november 2023 dem Senta zugeleitet, die Frist für den einspruch des Senats endet 
somit am 6. Dezember 2023.

Steuerfreie Lieferungen von büchern 

Die Lieferung von büchern, die nach der aktuel-
len Fassung des umsatzsteuergesetzes dem zwei-
ten ermäßigten Steuersatz unterliegt, gilt ab dem 
1. Januar 2024 als steuerfreie Lieferung, die einen 
Vorsteuerabzug ermöglicht. eine steuerfreie Liefe-
rung ist zulässig, wenn die bücher der gesetzlich 
definierten beschreibung und der entsprechen-
den Zolltarifnummer entsprechen. Darüber hinaus 
darf der Anteil der Werbung in diesen büchern 50 
% deren Inhalts nicht übersteigen und die bücher 
dürfen nicht ausschließlich oder überwiegend aus 
einem Musik- oder audiovisuellen Inhalt bestehen. 
Die Steuerbefreiung gilt auch für elektronisch er-
brachte Dienstleistungen, die in der bereitstellung 

von büchern, einschließlich hörbüchern, und im 
Verleih oder in der Überlassung von büchern nach 
dem bibliotheksgesetz bestehen.

kontakt für weitere Informationen

Ing. Michael pleva
daňový poradce
(Steuerberater CZ)
Associate partner 
T +420 236 163 232
michael.pleva@roedl.com
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Gewinn nach Steuern des konzerns. Sie werden 
den einzelabschluss nach tschechischem Recht 
weiterhin zum konzernabschluss nach ausländi-
schem Recht (z.b. nach IFRS oder hGb) überlei-
ten. nach der außerbilanziellen berichtigung des 
Jahresüberschusses wird die effektive Steuerbe-
lastung nach den einzelnen Steuerhoheitsgebieten 
und den Gesellschaften in diesen Steuerhoheits-
gebieten ermittelt.
 Wir empfehlen Ihnen, in Ihren buchhal-
tungsprogrammen folgende Instrumente einzufüh-
ren:
–  Anlegen entsprechender unterkonten im tsche-

chischen kontenplan
–  eine programmtechnische Überleitung des ein-

zelabschlusses nach tschechischem Recht zum 
konzernabschluss, der nach bilanzierungsvor-
schriften der konzernobergesellschaft (des kon-
solidierungskreises) aufgestellt wird

Die ergänzungsteuer entspricht der Differenz zwi-
schen dem Mindeststeuersatz (derzeit 15 %), dem 
das zu versteuernde einkommen unterliegt, und 
der tatsächlich bezahlten Steuer.
 Offensichtlich handelt es sich um eine 
Mindeststeuer für konzernobergesellschaften. 
Was passiert jedoch, wenn die konzernoberge-
sellschaft in einem Staat mit einer niedrigen Steu-
erbelastung steuerpflichtig ist? Dann wird we-
der der primärergänzungssteuerbetrag oder der 
Sekundärergän zungs steuerbetrag, sondern der 

nationale ergänzungssteuerbetrag angewandt (das 
Mindeststeuergesetz unterschiedet zwischen drei 
ergänzungssteuern).
 Die gute nachricht ist, dass für konzer-
ne mit untergeordneter internationaler Geschäfts-
tätigkeit eine 5-jährige Steuerbefreiung vorgese-
hen ist. bei einem international tätigen kon zern ist 
jedoch meistens der Staat entscheidend, in dem 
konzernobergesellschaft unbeschränkt steuer-
pflichtig ist. Die Frist kann daher kürzer sein.
 In den nächsten Ausgaben unseres 
newsletters werden wir Sie ausführlicher über die 
Anwendung des Mindeststeuergesetzes informie-
ren, insbesondere im hinblick auf Investitionszu-
lagen und den Fue-Freibetrag.
 Für Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.

kontakt für weitere Informationen

Ing. Milan Mareš
daňový poradce
(Steuerberater CZ)
Associate partner 
T +420 530 300 500
milan.mares@roedl.com
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→ Steuern aktuell

Steuerreformgesetz: Freibetrag für Gewinne aus 
der Veräußerung von Wertpapieren 

von Martin Zeman
Rödl & partner prag 

Das Steuerreformgesetz, das erhebliche Ände-
rungen zahlreicher Steuergesetze mit sich bringt, 
enthält auch einen Freibetrag für einkommensteu-
erfreie Gewinne aus der Veräußerung von Wert-
papieren und Anteilen an kapitalgesellschaften 
und Genossenschaften. Dem Steuerreformgesetz 
hat der Senat zugestimmt, das Gesetz muss nur 
noch vom präsidenten unterzeichnet und im Ge-
setzblatt verkündet werden. nach dem ursprüng-
lichen Regierungsentwurf sollte die neuregelung 
für Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapie-
ren und Anteilen an kapitalgesellschaften und Ge-
nossenschaften bereits am 1. Januar 2024 in kraft 
treten. Im Gesetzgebungsverfahren wurde jedoch 
entschieden, dass die neue Vorschrift um ein Jahr 
später in kraft tritt – am 1. Januar 2025.
 Gewinne aus der Veräußerung von Wert-
papieren und Anteilen an kapitalgesellschaften, 
bei denen die Spekulationsfrist von fünf oder drei 
Jahren nach § 4 Abs. 1) buchst. s) oder (w) eStG 
überschritten wird, sind ab dem 1. Januar 2025 steu-
erfrei. Der kumulative Veräußerungsfreibetrag von 
40 Millionen kronen gilt für Veräußerungserträge 
(nicht Veräußerungsgewinne), die dem jeweiligen 
Veranlagungszeitraum (kalenderjahr) zuzurechnen 
sind und nach dem 1. Januar 2025 erzielt werden. 
Im Zusammenhang mit dieser Änderung wird auch 
§ 10 Abs. 9) eStG geändert, nach dem von erträ-
gen aus der Veräußerung der vor dem 1. Januar 

2025 erworbenen Anteile und Wertpapiere nicht 
die steuerrechtlichen Anschaffungskosten dieser 
Anteile und Wertpapiere, sondern deren Teilwerte 
nach dem bewertungsgesetz in der Fassung zum 
31. Dezember 2024 abgezogen werden können. 
 unserer Ansicht nach wird diese neu-
regelung in der praxis zahlreiche Auslegungspro-
bleme mit sich bringen. So ist z.b. nicht ganz klar, 
wie der Veräußerungsfreibetrag von Mio. 40 CZk 
bei verschiedenen Möglichkeiten der bezahlung 
des kaufpreises ermittelt wird, wobei es vorkom-
men kann (und oft vorkommt), dass der kaufpreis 
in mehrere Teilbeträge über mehrere Jahre auf-
geteilt oder kein fester kaufpreis vereinbart wird, 
da er z.b. von zukünftigen Jahresüberschüssen 
abhängig ist. Wir werden die entwicklung bei der 
Auslegung dieser neuregelung prüfen und Sie über 
die aktuelle Lage informieren. Sollten Sie Fragen 
haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

kontakt für weitere Informationen

Das Steuerreformgesetz bringt auch erhebliche einkommensteuerliche Änderungen 
mit sich. Zu diesen Änderungen gehört die einführung eines Freibetrags für Gewinne 
aus der Veräußerung von Wertpapieren und Anteilen an kapitalgesellschaften und Ge-
nossenschaften.

Ing. Martin Zeman
daňový poradce
(Steuerberater CZ)
Manager
T +420 236 163 243 
martin.zeman@roedl.com
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→ Steuern aktuell

neue Möglichkeit der Restrukturierung 
– präventive Sanierung und ihre steuerlichen 
Auswirkungen 

von Martina Šotníková, Miroslav holoubek
Rödl & partner prag 

Steuerlich wirkt sich die präventive Sanierung auf 
Forderungen aus. Die Gläubiger können steuer-
rechtliche Wertberichtigungen auf Forderungen 
bilden oder die Forderungen steuerrechtlich ab-
schreiben. Die Schuldner erzielen einkünfte aus 
dem Schulderlass. beide Geschäftspartner sind 
berechtigt, die auf diese Forderungen entfallende 
umsatzsteuer zu berichtigen.

bildung von steuerrechtlichen Wertberichtigungen 
auf Forderungen 

Das Änderungsgesetz, das die präventive Sanie-
rung regelt, hat keine Auswirkungen auf die bil-
dung von steuerrechtlichen Wertberichtigungen 
auf Forderungen. Für Forderungen, die in die prä-
ventive Sanierung einbezogen sind, bestehen ab-
weichend von Insolvenzforderungen keine eigenen 
gesetzlichen Regelungen. 
 Steuerrechtliche Wertberichtigungen 
können ausschließlich auf Altforderungen gebildet 
werden, die zum präventiven Restrukturierungs-
rahmen gehören.

Abschreibungen auf Forderungen 

Abzuschreiben sind ausschließlich Forderungen, 
die steuerrechtlich wertberichtigt werden kön-
nen oder auf die steuerrechtliche Wertberichti-
gungen nur dann nicht gebildet wurden, weil die 
Altersstruktur dieser Forderungen die gesetzliche 
Mindestaltersdauer nicht erreicht hat. § 24 Abs.2) 
buchstabe y) eStG wurde wegen der präventiven 
Sanierung um die nr. 7) erweitert, nach der For-
derungen gegen Schuldner, die ihr unternehmen 
präventiv sanieren, steuerrechtlich abgeschrieben 
werden können, wenn diese Forderungen in den 
Restrukturierungsplan einbezogen und nach die-
sem plan durch einen wirksamen Schuldenerlass 
erloschen sind.
 Steuerrechtliche Abschreibungen auf 
Forderungen gegen präventiv sanierte Schuldner 
sind möglich, wenn sie – wie in anderen Fällen 
auch – zum richtigen Zeitpunkt vorgenommen wer-
den. Werden die Forderungen in einem unrichti-
gen Veranlagungszeitraum abgeschrieben, können 
nicht steuerrechtliche, sondern ausschließlich 
handelsrechtliche Abschreibungen durchgeführt 
werden.

Von der präventiven Sanierung sollten vor allem unternehmen profitieren, die ein funk-
tionsfähiges Geschäftsmodell besitzen, denen allerdings aufgrund der aktuellen wirt-
schaftlichen Lage die Zahlungsunfähigkeit droht. 

neWSLeTTeR TSCheChISChe RepubLIk
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erlöschen von Forderungen bei Schuldnern 

Die einkünfte aus dem Schulderlass sind bei ei-
ner präventiven Sanierung abweichend von einer 
Insolvenz steuerpflichtig. 
 Werden bei einer präventiven Sanierung 
Schulden erlassen, ist der Schuldner verpflichtet, 
einkünfte aus diesem schulderlass zu besteuern 
– das handelsrechtliche ergebnis dem entspre-
chend zu erhöhen oder eine außerbilanzielle be-
richtigung des handelsrechtlichen ergebnisses 
nach § 23 Abs. 3 buchst. a) pkt. 12) eStG vorzu-
nehmen.
 Auch in diesem Falle müssen die ein-
künfte aus dem Schuldenerlass im richtigen Ver-
anlagungszeitraum erklärt werden.

berichtigung des entgeltes 

Das umsatzsteuer-Änderungsgesetz geht davon aus, 
dass die präventive Sanierung in vielerlei hinsicht mit 
der Sanierung nach der Insolvenzordnung vergleich-
bar ist und die berichtigung des entgeltes nach ähn-
lichen Grundsätzen vorgenommen werden sollte. 
 Die wichtigsten Änderungen sind in in 
§ 42 Abs. 2 und § 3 uStG enthalten. unternehmer, 
deren Forderungen im Restrukturierungsplan ein-
bezogen sind, können mit der Wirksamkeit des Re-
strukturierungsplans eine berichtigung des entgel-
tes vornehmen. 
 Die berichtigung des entgeltes gilt als 
gesonderte steuerpflichtige sonstige Leistung, die 
mit der Wirksamkeit des Restrukturierungsplans 
ausgeführt wird.

kontakt für weitere Informationen

Zu den Änderungen, die das Steuerreformge-
setz ab dem Jahr 2024 mit sich bringt, gehören 
auch die neuregelungen für die besteuerung 
von Gewinnen aus Verlosungen, preisaus-
schreiben und sonstigen Gewinnspielen. 
 Momentan sind Glücksspielgewin-
ne einkommensteuerfrei, wenn ihr Wert 10.000 
CZk unterschreitet. Übersteigen die Gewinne 
die Freigrenze von 10.000 CZk, unterliegen sie 
voll der Abzugsteuer. Die Abzugsteuer von 15 % 
muss von Veranstaltern der Gewinnspiele ein-
behalten und abgeführt werden.
 Durch das einkommensteuer-Ände-
rungsgesetz wird § 4 eStG, der diese Freigren-
ze regelt, aufgehoben. 
 Die besteuerung von Gewinnen aus 
Werbewettbewerben und Verlosungen wird 
neu durch § 10 eStG geregelt, nach dem die 

Freigrenze von 10.000 CZk auf 50.000 CZk 
angehoben wird. Diese Freigrenze gilt nach wie 
vor für jeden einzelnen Gewinn. 
 Gewinne, die 50.000 CZk übersteigen, 
unterliegen der Abzugsteuer von 15 %. Die Ab-
zugsteuer ist nach wie vor von Veranstaltern 
der Gewinnspiele einzubehalten und abzufüh-
ren.
 Wenn Sie Ihren kunden preisausschrei-
ben und Verlosungen anbieten, sollten Sie die-
se neuregelung berücksichtigen.

kontakt für weitere Informationen

Ing. Martina Šotníková
martina.sotnikova@roedl.com

→ Steuern aktuell

neue besteuerung von Glücksspielgewinnen

Ing. Martina Šotníková 
daňová poradkyně
(Steuerberaterin CZ)
Associate partner 
T +420 236 163 237 
martina.sotnikova@roedl.com

Ing. Miroslav holoubek 
daňový poradce
(Steuerberater CZ)
Senior Associate
T +420 236 163 207
miroslav.holoubek@roedl.com
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→ Steuern aktuell

Steuerliche beurteilung von privatfahrten mit 
dienstlichen elektroautos oder plug-in-hybrids 

von Miroslav holoubek
Rödl & partner prag 

bei plug-in-hybriden muss steuerlich zuerst beur-
teilt werden, ob es sich nach den Regelungen des 
einkommensteuergesetzes um „schadstoffarme" 
Fahrzeuge handelt. Die beantwortung dieser Fra-
ge ist entscheidend für die ermittlung der steuer-
pflichtigen nutzungsvorteile der Mitarbeiter, die 
diese Fahrzeuge auch für privatfahrten nutzen. 
 Schadstoffarme Fahrzeuge sind Fahr-
zeuge„... der klassen M1, M2 oder n1, die einen 
CO2-emissionsgrenzwert von 50 g/km und 80 % der 
emissionsgrenzwerte für Luftschadstoffe nach dem 
Anhang I der Verordnung (eG) nr. 715/2007 des eu-
ropäischen parlaments und des Rates vom 20. Juni 
2007 über die Typgenehmigung von kraftfahrzeu-
gen hinsichtlich der emissionen von leichten perso-
nenkraftwagen und leichten nutzfahrzeugen (euro 
5 und euro 6) in der aktueller Fassung nicht über-
schreiten." 
 Der CO2-emissionsgrenzwert ist im 
Fahrzeugbrief enthalten. Für die beurteilung der 
80%-igen emissionsgrenzwerte ist dagegen eine 
Übereinstimmungsbescheinigung mit emissions-
angaben erforderlich, die mit den entsprechenden 
Grenzwerten verglichen werden. 
 Ab dem 1. Januar 2024 werden die Vor-
schritten für die ermittlung von nutzungsvorteilen 
– der prozentuellen Anschaffungskosten der Fahr-
zeuge, die bei Mitarbeitern bei einer unentgeltlichen 
nutzung von Dienstwagen für privatfahrten steu-
erpflichtig sind – erweitert. Während im Jahr 2023 
bei privatfahrten 0,5%-ige Anschaffungskosten 
der zweifelsfrei schadstoff arme elektrofahrzeuge 
als steuerpflichtiger nutzungsvorteil zu betrachten 
waren, werden steuerpflichtige nutzungsvorteile 
ab 2024 nur noch 0,25%-igen Anschaffungskosten 
(einschließlich umsatzsteuer) entsprechen, da die 
elektrofahrzeuge neu als emissionsfreie Fahrzeuge 
gelten. Für plug-in-hybrids, die zu den schadstoff-
armen Fahrzeugen gehören, sind weiterhin 0,5%-ige 

Anschaffungskosten der Fahrzeuge maßgebend. Für 
andere Fahrzeuge gilt die ein-prozent-Regelung. 
 Ist den Arbeitgebern bekannt, welchem 
prozentsatz der nutzungsvorteil unterliegt, muss 
sowohl bei plug-in-hybrids als auch bei elektro-
fahrzeugen entschieden werden, wie die privat ge-
fahrenen kilometer zu besteuern sind bzw. welche 
kostenerstattung den Mitarbeitern für das Laden 
der Fahrzeuge zu hause zusteht. Dies wird durch die 
zahlreichen Alternativen erschwert, die sich bieten. 
Die Mitarbeiter können die Fahrzeuge mit eigenem 
Solarstrom laden, d. h. „kostenlos", sie können den 
Strom von einem Versorgungsunternehmen kaufen 
oder sie können kommerzielle oder betriebliche 
Ladestationen nutzen. kann zuverlässig ermittelt 
und dokumentiert werden, wie viel Strom geladen 
wurde? Wie lässt sich der kraftstoffverbrauch eines 
plug-in-hybridfahrzeugs bei privatfahrten ermit-
teln? Lässt er sich genau bestimmen oder kann man 
nur das Verhältnis von Strom zu fossilem kraftstoff 
feststellen? Diese und andere Fragen müssen indi-
viduell angegangen werden, je nach den besonder-
heiten der nutzung von plug-in-hybrids und elekt-
rofahrzeugen in bestimmten Situationen.
 Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie 
die privatfahrten Ihrer Mitarbeiter mit einem plug-
in-hybrid oder einem elektroauto richtig besteuern, 
sind wir gern bereit, Sie beratend zu unterstützen.

kontakt für weitere Informationen

Mit der allmählichen Zunahme von elektrofahrzeugen und plug-in-hybriden auf den 
heimischen Straßen steigt auch die Zahl dieser Fahrzeuge in den Firmenflotten. neue 
Antriebsarten, ob rein elektrisch oder eine kombination aus Verbrennungsmotor und 
elektroantrieb, bringen auch neue Fragen bei der besteuerung und der Gehaltsabrech-
nung.

Ing. Miroslav holoubek 
daňový poradce
(Steuerberater CZ)
Senior Associate
T +420 236 163 207
miroslav.holoubek@roedl.com
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→ Steuern aktuell

Das Oberste Verwaltungsgericht entschied über 
die nichtabziehbarkeit von Lizenzgebühren 
ausschließlich nach formellen Aspekten. Die 
wirtschaftlichen umstände wurden nicht 
berücksichtigt.

von Martin koldinský
Rödl & partner prag 

Das Oberste Verwaltungsgericht hat ein weiteres 
urteil über Verrechnungspreise gefällt. Diesmal 
handelte es sich um einen Streit zwischen einem 
Steuerpflichtigen und dem Finanzamt über gezahl-
te Lizenzgebühren und deren Abzug als betriebs-
ausgabe. 
 Der Vollständigkeit halber möchten wir 
den Fall zuerst kurz erläutern. Im Jahr 2014 bezahl-
te die geprüfte Gesellschaft an ein verbundenes 
unternehmen Lizenzgebühren i.h.v. ca. Mio. 12 
CZk. Das Finanzamt ersuchte die Gesellschaft bei 
einer Außenprüfung, den Sachverhalt zu erläutern 
und bestand darauf, dass die Lizenzgebühren im 
Jahr, in dem sie bezahlt wurden, zur erhöhung der 
steuerpflichtigen einkünfte der Gesellschaft füh-
ren müssen.
 Obwohl die Gesellschaft den Sachver-
halt und den wirtschaftlichen nutzen nachgewie-
sen hat, wobei sie auch begründen konnte, dass 
die gezahlten Lizenzgebühren die Aufwendungen 
deckten, die dem verbundenen unternehmen bei 
der entwicklung der verkauften produkte angefal-
len sind, wurden die Lizenzgebühren bei der Au-
ßenprüfung in voller höhe als nicht abziehbare 

Aufwendungen beurteilt. Die ergebnisse der Au-
ßenprüfung wurden anschließend im einem ein-
spruchsverfahren von der Finanzdirektion geprüft, 
die die beurteilung des Finanzamtes bestätigte. 
 Die Gesellschaft hat eine klage beim 
Amtsgericht eingelegt. In seiner entscheidung 
über die Abziehbarkeit von Lizenzgebühren stellte 
das Gericht fest, dass Forschungs- und entwick-
lungskosten im Veranlagungszeitraum, in dem sie 
anfallen, die entsprechenden einkünfte oft nur 
geringfügig erhöhen. Das Amtsgericht entschied 
daher zugunsten der Gesellschaft und verwies den 
Fall an die Finanzdirektion zurück. Die Finanzdi-
rektion hat diese logische Schlussfolgerung je-
doch angefochten und einen einspruch eingelegt. 
Der Fall musste daher vom Obersten Verwaltungs-
gericht entschieden werden. 
 Dem urteil des Obersten Verwaltungs-
gerichts ist leider zu entnehmen, dass das Obers-
te Verwaltungsgericht ohne detaillierte prüfung 
entschieden und lediglich die formellen Aspekte 
des Geschäftes berücksichtigt hat. Das urteil des 
Obersten Verwaltungsgerichtes ist nur vage be-
gründet. Zu den wenigen Argumenten des Obersten 
Verwaltungsgerichtes gehört, dass es aus den Ver-
trägen nicht ersichtlich ist, welche nutzungsrechte 
der Gesellschaft vom verbundenen unternehmen 

Das Oberste Verwaltungsgericht hat ausschließlich nach formellen Aspekten entschie-
den und vertragliche Regelungen und wirtschaftliche umstände des geprüften Ge-
schäftes komplett außer Acht gelassen

neWSLeTTeR TSCheChISChe RepubLIk
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eingeräumt wurden. nach beurteilung des Obers-
ten Verwaltungsgerichtes hat die Gesellschaft die 
beweislast nicht getragen, da sie angeblich nicht 
nachweisen konnte, welche nutzungsrechte ihr als 
Gegenleistung für die bezahlten Lizenzgebühren 
eingeräumt wurden.
 Lassen wir nun ausnahmsweise die wirt-
schaftlichen Aspekte des Falles und die einzelhei-
ten der ausgeübten Funktionen und der getragenen 
Risiken beiseite. es ist offensichtlich, dass sowohl 
das Finanzamt als auch das Oberste Verwaltungs-
gericht erwarten, dass für alle Transaktionen zwi-
schen verbundenen unternehmen präzise Ver-
träge, Übergabeprotokolle und zahlreiche weitere 
beweismittel vorliegen. Sind solche unterlagen 
nicht vorhanden, müssen der wirtschaftliche nut-
zen und der Fremdvergleichsgrundsatz der Trans-
aktionen leider überhaupt nicht geprüft werden. 
 In der praxis sehen wir sehr oft, dass der 
umfang und die Qualität der Verträge und der Lie-
ferpapiere zwischen verbundenen unternehmen 
weit von der Qualität und den Standards entfernt 
sind, die bei Geschäften mit unabhängigen unter-
nehmen üblich sind. Die Gründe dafür sind klar. es 
besteht die erwartung, dass innerhalb des konzern 
keine Streitigkeiten über den Auftragsgegenstand 
und die Auftragsleistungen entstehen. Leider ha-
ben dieses urteil des Obersten Verwaltungsge-
richts und die ergebnisse der Außenprüfung im 
betreffenden Fall wieder einmal sehr formelle Ver-
waltungsakte tschechischer Verwaltungsbehörden 
bestätigt.

 Interessanterweise stellte das Oberste 
Verwaltungsgericht auch fest, dass bei persönli-
chen Verbindungen oder Verbindungen zwischen 
unternehmen, die zu demselben konzern gehören, 
ein erhöhtes Risiko drohen kann und dass in sol-
chen Fällen vorsichtige prüfungen und entschei-
dungen von Verwaltungsbehörden angebracht 
sind. Dies bestätigt nur die weit verbreitete Auf-
fassung, dass Verrechnungspreise als Instrument 
zur Steuervermeidung dienen.
 Wir empfehlen Ihnen, formelle Aspekte 
von Rechtsgeschäften nicht zu unterschätzen. Im 
Gegenteil, wir empfehlen Ihnen eine sehr sorgfälti-
ge einholung von nachweisen für neu ausgeführte 
Aufträge und eine detaillierte prüfung der vertrag-
lichen und sonstigen unterlagen für laufende oder 
alte Aufträge. bei einer Außenprüfung ist es eher 
nachteilig, wenn Geschäfte zwischen verbunde-
nen unternehmen durchgeführt werden.

kontakt für weitere Informationen

Ing. Martin koldinský 
soudní znalec
(Sachverständiger CZ)
Associate partner 
T +420 236 163 750
martin.koldinsky@roedl.com
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→ Steuern aktuell

Steht das ende der Tschechischen 
Rechnungslegungsstandards bevor? 
Wahrscheinlich ja! 

von Ladislav Čížek
Rödl & partner prag 

Dass das Steuerreformgesetz eine funktiona-
le Währung – britisches pfunds, uS-Dollar oder 
euro – vorsieht, ist mittlerweile bekannt. Weniger 
bekannt ist jedoch, dass nach der Absicht des Fi-
nanzministeriums ab dem 1. Januar 2025 die bilan-
zierung in jeder stabilen, nicht hyperinflationären 
Währung ermöglicht werden sollte. 
 eine weitere interessante Änderung, die 
ab 1. Januar 2025 erwartet wird, ist die Abschaf-
fung der Tschechischen Rechnungslegungsstan-
dards. Tschechische Rechnungslegungsstandards 
sollten nach dem Ministerium für Finanzen durch 
einmalige Schreiben und Gutachten für die aktu-
elle bilanzierungspraxis abgelöst werden. Diese 
neue praxis ist mit den Schreiben des koordi-
nierungsausschusses der tschechischen Steuer-
beraterkammer vergleich bar. Die Gründe für die 
Abschaffung der Tschechischen Rechnungsle-
gungsstandards sind einfach. Zahlreiche Regelun-
gen, die derzeit in den Tschechischen Rechnungs-
legungsstandards enthalten sind, werden in neue 
Schreiben und Verordnungen aufgenommen. Der 
andere Teil der bisherigen Rechnungslegungsstan-
dards, der die buchungssätze vorschreibt, wird 
ohne ersatz abgeschafft. 
 In diesem Zusammenhang kann ein ein-
faches beispiel angeführt werden. haben Sie schon 
einmal über die Aussagekraft des GuV-postens „F.4 
Rückstellungen und projektbezogene aktive Rech-

nungsabgrenzungsposten“ nachgedacht? Worüber 
informiert dieser GuV-posten? Schließlich ist sein 
Wert auch aus der bilanz ersichtlich. Gerade bei 
diesem GuV-posten erwartet uns, wahrscheinlich 
ab dem Jahr 2025, eine wesentliche Änderung. Die 
Rückstellungen (z.b. im personalbereich) sollten 
nach dem Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 
mit einer Gegenbuchung auf dem entsprechenden 
Aufwandskonto nicht nur gebildet, sondern auch 
aufgelöst werden – z.b. Sondervergütungen mit 
einer Gegenbuchung auf dem personalaufwands-
konto). Diese Methode steht der bilanzierung nach 
IFRS oder nach deutschem Recht nahe. 
 ein weiteres beispiel ist die bilanzie-
rung von Leasingverträgen nach IFRS 16 in tsche-
chischen Jahresabschlüssen. Das Finanzminis-
terium beabsichtigt, dass große und mittelgroße 
kapitalgesellschaften sowohl Finanzierungs- als 
auch Operating-Leasingverhältnisse nach IFRS 
16 bilanzieren. kleine kapitalgesellschaften und 
kleinstgesellschaften sollten das konzept der bi-
lanzierung von „Vermögensgegenständen und Ver-
bindlichkeiten" aus diesen Leasingverhältnissen 
übernehmen, allerdings auf vereinfachte Weise 
– ohne Abzinsung. nach dem Finanzministerium 
sollten diese Änderungen auch ins Steuerrecht 
übernommen werden. 
 Doch damit sind die neuigkeiten für die 
Jahre 2024 und 2025 noch nicht zu ende! Sind Sie 
sich nicht sicher, ob zum umsatz auch erträge aus 
der Veräußerung von nicht mehr benötigten Vor-
räten an Ihre Stammkunden gehören? Die erträge 

Sie haben sicher schon von einem weiteres Rechnungslegungs-Änderungsgesetz mit 
den dazugehörigen Verordnungen gehört, das zum 1. Januar 2024 u.a. die funktionale 
Währung einführt. Aber das ist erst der Anfang. Gravierende neuregelungen treten erst 
im Jahr 2025 in kraft – und da gibt es viel, worauf wir uns freuen können!
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aus Materialabgängen können – jedoch müssen 
nicht – in diesen absolut entscheidenden Indikator 
(da vom netto-umsatz die Größenklassen von Ge-
sellschaften, die Möglichkeit, Zuwendungen und 
Zulagen zu beantragen oder die prüfungsplicht 
abhängig sind) einfließen. Der umsatz ist dabei 
schon ab dem 1. Januar 2024 neu definiert. 
 halten Sie diese Änderungen für (r)
evolutionär? Sind sie zu viel? Verlieren Sie sich im 
Dschungel deren Inkrafttreten? unser Team von 
Rödl & partner prüft den Gesetzesentwurf schon 
von Anfang an. Wir kennen den hintergrund, die 
mit dem neuen Gesetz verbundenen Diskussi-
onen und die Richtung und den Trend, den die 
neue tschechische Rechnungslegung einschlägt, 
wir nehmen an öffentlichen Diskussionen teil und 
kommentieren die einzelnen Textvorschläge. Dank 

dessen sind wir gern bereit, Sie bei der umsetzung 
des Rechnungslegungs-Änderungsgesetzes bera-
tend zur unterstützen.

kontakt für weitere Informationen

Ing. Ladislav Čížek 
auditor
(Wirtschaftsprüfer CZ)
Manager
T +420 236 163 315 
ladislav.cizek@roedl.com
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